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Bescheid 
-

In der Entschädigungssache 

der Frau Brandine Oswalt, 
geb. am 27. 1. 1872 in Frankfurt am Main, 
wohnhaft in Iserlohn, Wilhelmstraße 12, 

wird auf Grund des Bundesgesetzes zurJEntSchädigung für Opfer 

der nateoz. Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG) vom 

29. 6. 1956 (BGBl. I S. 559 f f . ) 

entschieden: 
• 

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch 
auf Entschädigung für Schaden an Vermö
gen. 

Die Entscheidung ergeht gebühren- und 
auslagenfrei. 

Gründe: 
Die Antragstellerin (A.) hat Entschädigungsansprüche nach dem 
Bundesentschädigungsgesetz f ü r Schaden an Vermögen geltend ge
macht und dazu folgendes vorgetragen: 

Sie sei als s t i l l e Gesellschafterin mit einer Einlage von ca. 
100.000,— R* am Verlage "Rütte ln & Loening" in Frankfurt am 
Main beteil igt gewesen und habe diese Gesellschaftsanteile 
durch die Arisierung des Unternehmens im Jahre 1936 verloren. 
Der Entschädigungsantrag i s t form- und fristgerecht einge
reicht, aber sachlich nicht gerechtfertigt. 
Bei der sogenannten Arisierung des Verlages im Jahre 1936, 
durch die die A. ihre Gesellschafteanteile e inbüßte , handelt 


